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Bebauungsplan der Stadt Kassel 
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Begründung der Vorlage 
 
1. Planungsanlass 

Die bisher unbebauten Flächen zwischen Spiekershäuser Straße, Wolfsgraben und Zeppelin-
straße sind mit ihrem großen Innenentwicklungs-Potenzial seit Längerem im Fokus der 
Stadtplanung. 
Die Stadtverordnetenversammlung hat bereits am 21.03.1994 die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. VI/50 ‚Wolfsgraben‘ mit dem Ziel beschlossen, im Innenbereich zwischen 
Spiekershäuser Straße, Wolfsgraben und Zeppelinstraße eine Entwicklung von Wohnungs-
bauflächen planungsrechtlich abzusichern. 
Das Verfahren wurde nicht weitergeführt, weil eine große Mehrheit der damaligen Privatei-
gentümer eine bauliche Entwicklung nicht unterstützt haben. 
Die Ausgangssituation stellt sich heute anders dar. Weil einige Grundstückseigentümer nun 
ihr Interesse an einer baulichen Entwicklung gezeigt haben, sollen die Voraussetzungen für 
eine geordnete städtebauliche Entwicklung geschaffen werden. 
Der 25 Jahre alte Aufstellungsbeschluss ist aus Gründen der Verfahrenssicherheit zu erneu-
ern. Parallel hierzu wird ein Beschluss zur Anordnung einer Umlegung nach § 45 ff BauGB 
angestrebt, um auf der Grundlage der städtebaulichen Konzeption die erforderliche Anpas-
sung der eigentumsrechtlichen Situation zu erreichen. 
 
2. Geltungsbereich 

Im Zuge der Neuauflage erfolgt eine Anpassung des damaligen Geltungsbereiches, der sich 
nunmehr nur auf die Flächen beschränken soll, die von der angestrebten baulichen Entwick-
lung betroffen sind – Bauflächen und Erschließungsflächen. 
Der insgesamt rund 28.900 m² große Innenbereich umfasst somit folgende Flurstücke der 
Gemarkung Wolfsanger: 
60/2, 60/4, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10, 59/6, 57/6, 57/5, 56/3, 55/4, 55/3 aus Flur 
13 und 71/2, 71/5, 71/8, 71/9, 71/10, 245/71, 74, 75/1, 84, 85, 86, 87, 88/6 aus Flur 15 so-
wie 148/4, 148/3, 149/2, 149/1, 145/3, 145/4, 144, 143/2, 143/3, 142/2 aus Flur 16. 
Zusätzlich sollen die zugehörigen Teilabschnitte der Zeppelinstraße (Flst. 79/13 aus Fl. 13) 
und der Spiekershäsuer Straße (Flst. 77/1 tlw. aus Fl. 13 und 151/8 aus Fl. 16 und 236/17 
tlw. aus Fl. 15) in den insgesamt dann 33.200 m² großen Geltungsbereich aufgenommen 
werden.  
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3. Heutige Situation und gegenwärtiges Planungsrecht 

Das Plangebiet liegt in einem Bereich des Stadtteiles Wolfsanger, der noch heute durch die 
ursprünglichen dörflichen Strukturen geprägt wird. Die von den drei umgebenden Straßen 
ausgehende und sich in die Tiefe der Fläche hinein erstreckende Bebauung zeigt vor allem im 
Bereich an der Spiekershäuser Straße immer noch viele Spuren der landwirtschaftlichen Nut-
zung. 
Im Innenbereich befanden sich Gärten und Obstwiesen, die heute unterschiedlich intensiv 
bewirtschaftet werden und meist ungenutzt als Wiesenflächen vorgehalten werden.  
Die straßenbegleitende Bebauung weist neben den ursprünglichen Hofanlagen heute eine 
vielfältige Wohnbebauung mit sehr unterschiedlichen Kubaturen auf. Es gibt Einfamilienhäu-
ser und Mehrparteienhäuser mit ein bis drei Vollgeschossen – der Wechsel von Traufständig-
keit und Giebelständigkeit verstärkt das wenig einheitliche Bild. In begrenzten Teilbereichen 
hat bereits eine Verdichtung in zweiter Reihe stattgefunden. 

Nach gegenwärtigem Planungstand stehen weder landschaftsplanerische oder naturschutz-
fachliche Gründe einer baulichen Entwicklung entgegen. 

Das Plangebiet liegt zwar nach der ‚Satzung über die Festlegung der Grenzen für die im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteile‘ (als Satzung beschlossen am 19.12.1977, rechtsverbindlich 
seit 02.06.1978) im Innenbereich (gemäß § 34 BauGB), eine geordnete bauliche Entwicklung 
würde sich ohne Steuerung aber auf dieser Grundlage nicht umsetzen lassen. Insbesondere 
fehlt eine verkehrliche und infrastrukturelle Erschließung. Darüber hinaus fehlen insbeson-
dere hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung und der Stellung der Gebäude auf den 
Grundstücken auch die Maßstäbe für die Beurteilung der ‚Einfügekriterien’ nach § 34 BauGB. 
 
Im Bereich der Zeppelinstraße (Bebauungsplan Nr. VI/24 für den Bereich Zeppelinstraße, 
Triftweg, Metzelsteinstraße, Spiekershäuser Straße, rechtskräftig seit 22.01.1972) und im 
Bereich der Spiekershäuser Straße (Bebauungsplan Nr. VI/40 für den Bereich Spiekershäuser 
Straße, Zeppelinstraße, Wolfsangerstraße, rechtskräftig seit 03.04.1980) sollen die aus heu-
tiger Sicht nicht sachgerechten Abgrenzungen der beiden betroffenen Nachbar-Bebauungs-
pläne mit dem Ziel überschrieben werden, hier zukünftig eine aus formaler Sicht eindeutige 
Abgrenzung zu erreichen. Inhaltliche Veränderungen mit planungsrechtlicher Bedeutung sind 
im Straßenbereich nicht vorgesehen. 
 
4. Planverfahren 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. VI/50 „Wolfsgraben“ sollen die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für die Entwicklung von Wohnbauland geschaffen werden.  
Weil es sich hier um ein Vorhaben der Innenentwicklung handelt, soll das Verfahren entspre-
chend § 13a BauGB beschleunigt durchgeführt werden. Ausgehend von der Größe des Gel-
tungsbereiches und dem angestrebten Maß der baulichen Nutzung kann die Grundfläche von 
20.000 m² (§ 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB) nicht erreicht werden. Auch die anderen in § 13a 
BauGB hierzu genannten Voraussetzungen sind erfüllt.  
Insbesondere soll im Verfahren nach § 13a auf die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
und die Erstellung eines Umweltberichts nach § 2a verzichtet werden. 
Die nach BauGB erforderlichen Beteiligungsschritte (§ 3 Abs. 2 BauGB: Beteiligung der Öf-
fentlichkeit und § 4 Abs. 2 BauGB: Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange) 
sollen auf der Grundlage eines nachfolgenden Entwurfs- und Offenlagebeschlusses durchge-
führt werden. 
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5. Umlegung 

Weil sich die im Plangebiet liegenden Flächen ausschließlich in Privateigentum befinden und 
die Herstellung einer sinnvollen verkehrlichen und infrastrukturellen Erschließung eine Neu-
ordnung auf der Grundlage der städtebaulichen Konzeption erfordern, soll mit dem Aufstel-
lungsbeschluss parallel auch der Anordnungsbeschluss für eine Umlegung nach § 45 ff 
BauGB gefasst werden. 
 
6. Kosten 

Die Kosten für das Verfahren trägt die Stadt Kassel. 
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Kassel, 8. August 2019 




